
HAUPTVERBAND DER OSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNGSTRAGER
A-1031 WIEN KUNDMANNGASSE 21 POSTFACH 500 DVR 0024279

VORWAHLnard 01, Ausand .43- TEL 71 32/K 121 TELEFAX 711 32 3775

ZI. 12-REP-43.OOflO Sd/Ht Wien, 17. November 2010

An das Per E-Mail
Bundesministeriurn für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

An das Per E-Mail
Bundesministerium fur Gesundheit

An das
Präsidium des Nationairats Per E-Mail

Betr.: Budgetbegleitgesetz 2011 — 2014;
Arbeit- und Gesundheit-Gesetz u. a.

Bezug: BMASK: lhr E-Mail vom 28. Oktober 2010,
GZ: BMASK-433.001 /0083-Vl/AMR/1 /2010

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Hauptverband der Osterreichischen Sozialversicherungstrager nimmt wie
folgt Stellung:

Zum Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz — AGG

Grundsätzliche Tendenz positiv

Die mit dem vorliegenden Entwurf beabsichtigten Grundlagen und Rahmen
bedingungen stellen wichtige MaBnahmen aus Sicht der Sekundarpravention dar.
Der gegenstandliche Entwurf 1st grundsatzlich zu begrOlen.

lm Vorblatt zum AGG-Entwurf wird darauf hingewiesen, dass dieses Bun
desgesetz u. a. den koordinierten Mitteleinsatz in der Gesundheitsforderung zum Er-
halt von Arbeitsfahigkeit zum Ziel hat. Die Schaffung eines Gesundheitsforderungs
gesetzes, wie es im Regierungsprogramm vorgesehen 1st, wird damit allerdings nicht
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Rechnung getragen. Wenngieich der betriebliche Lebensraum für die Gesundheits
forderung em überaus wichtiger ist, so kann mit dem vorliegenden EntwurI nur em
Ausschnitt der Prävention abgedeckt werden.

Die Krankenversicherungstrager, die AUVA und die Soziaipartner färdern
und unterstutzen im Rahmen des österreichischen Netzwerks für Betriebliche Ge
sundheitsfOrderung bereits jetzt MaBnahmen der betriebiichen Gesundheitsförde
rung.

Mit dem vorliegenden Entwurf scheint auf bereits bestehende Arbeitsstruktu
ren, mogliche Schnittstelien oder Synergien nicht ausreichend Bezug genommen zu
werden. Im Sinne der (It. Vorbiatt als Ziel definierten) Effektivitäts- und Effizienzstei
gerung soliten im Entwurf im Sinn der Vermeidung von Doppeigieisigkeiten, entwe
der der Rahmen für die beschriebenen Interventionen trennschärfer formuliert, oder
Synergien zu bestehenden Angeboten und Strukturen in der sozialen Krankenversi
cherung entsprechende N iederschlag finden.

Der Entwurf hat im Prinzip zwei Ziele: Zum einen soil em Case-Management-
System für Menschen, die lange arbeitsunfahig waren, aufgebaut werden, urn früh
zeitige Intervention zu ermoglichen. Zum anderen soil genereil eine Sensibilisierung
für eine ,,gesunde Arbeitswelt” und Information und Bewusstseinsbildung bei Er
werbstatigen und Betrieben erfolgen. Für beide Bereiche soil das Bundessozialamt
zustandig sein, das sich bei seiner Aufgabenerfuliung der Dienste Drifter bedienen
darf.

Beides wird begrüBt, dient es doch Zielen, die der sozialen Kranken- und
Pensionsversicherung zu Cute kommen, nämlich der Verbesserung der Gesundheit,
der Weiterbeschaftigung der Versicherten und weniger Krankenständen, Die positi
yen Auswirkungen für den Menschen (Versicherten) seien an dieser Stelle ais eben
so wichtig erwähnt.

Keine Parallelstrukturen aufbauen, vorhandene Ressourcen nützen

Ailerdings möchten wir darauf hinweisen, dass — was die generelie betriebli
che GesundheitsfOrderung betrifft — keine Parallelstrukturen aufgebaut werden soil
ten, zumai es bereits akzeptierte und erfolgreiche Akteure in diesem Bereich gibt. So
arbeiten z. B. irn österreichischen Netzwerk BCE (betriebiiche Gesundheitsforderung)
die Krankenversicherungstrager, die AUVA, der Hauptverband und die Sozialpartner
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zusammen. Dieses Netzwerk besteht seit 2000 und wird in der betrieblichen Ge
sundheitsforderung als kompetenter und relevanter Partner wahrgenommen. Es soI’
te daher unbedingt vermieden werden, dass es zwischen neu zu schaffenden Ange
botsstrukturen und bestehenden Einrichtungen, in denen aBe Krankenversicherungs
trager bereits maBgeblich mitarbeiten, zu einer Konkurrenzsituation kommt. Vielmehr
solite eine diesbezugliche Zusammenarbeit unterstutzt, gefordert und für einen weite
ren Ausbau von betrieblichen Angeboten genutzt werden. Insoferne ist der Hinweis in
den Erlauterungen, dass hier keine Versorgung und somit Bedarf bestehe, unrichtig.

An dieser Stelle mOchten wir anmerken, dass auch im Bereich des Case Ma
nagements (inkl. Arbeitsunfahigkeits-Management) in Oberösterreich eine Koopera
tion der OOGKK mit dem Verein ,,miteinander” (Praventionsmanagement) besteht,
wobei dieser Verein mit dem Bundessoziaamt zusammen arbeitet.

Für interessierte Betriebe werden bereits seit Jahren Informations- und Un
terstützungsleistungen im Kontext mit der betrieblichen Gesundheitsforderung von
den Mitgliedsorganisationen des Osterreichischen Netzwerkes für betriebliche Ge
sundheitsforderung (ONBGF) erfoigreich angeboten, durch weiche Betriebe beratend
und operativ in der Umsetzung und Nachhaltigkeitssicherung von Betrieblicher Ge
sundheitsforderung (BCE) unterstützt werden. Das ONBGF ist mit Regionaistellen
meist bei den Krankenversicherungstragern angesiedelt, in jedem Bundesland ver
treten. Diesbezuglich haben RegionasteIIen Kompetenzen und Ressourcen aufge
baut.

Inhaitlich gleicht das Vorhaben ,,Fit2Work” dem in Niederösterreich seit Jah
ren etab)ierten Pilotversuch ,,Workfit”, an dem auch die Case Manager der NOGKK
teilgenommen haben. Auch auf Grund dieser Erfahrungen wird die Umsetzung des
gegenständlichen Entwurfes befürwortet.

Eine Zielgruppe für ,,Eit2Work” soflen auch Betriebe mit im Branchenvergleich
überdurchschnittlichen Krankenstãnden bzw. einem Beratungsbedarf für Gesundheit
am Arbeitsplatz bilden. So wird in den Projekten der NOGKK auch auf besondere
Unternehmensstrukturen (z. B. Kleinbetriebe) Rücksicht genommen. Hinzu kommt,
dass die Aktivitäten der Krankenversicherungstrager im Zusammenhang mit der BGF
den internationalen Qualitãtsstandards entsprechen. Für diesen Bereich wãren daher
die Krankenversicherungstrager im Gesetz als gieichwertige Partner auszuweisen.
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Auf der Seite vier der Erlauterungen wird ausgeführt, dass die Erstellung von

Gutachten oder arbeitsmedizinischen Befunden nicht durch die Case Manager er

folgt, sondern über die Partner (wie etwa die Gebietskrankenkassen). Dabei wird em

Basis-Check unter Berucksichtigung multipler Problemlagen und auch der privaten

Gesundheitsrisiken (bio-psycho-soziales Entstehungsmodell von Krankheiten) durch

arbeitsmedizinisch, arbeitspsychologisch und berufsdiagnostisch ausgebildetes Per

sonal durchgefuhrt. Ob dies von den Gebietskrankenkassen geleistet werden kann,

sei in Frage gestelit.

Nicht angefuhrt ist im vorliegenden Entwurf, auf weiche Weise das Bundes

sozialamt zu den Betroffenen kommt (Informationspflicht der Krankenversicherungs

trager, die ja primar von langeren Arbeitsunfahigkeiten Kenntnis haben?).

Als positiv wird gewertet, dass versucht wird, eine taugliche datenschutz

rechtliche Grundlage für die Verwendung der Daten festzuschreiben.

ArbeitsmodeNe für Menschen mit eingeschränkter Leistungsfahigkeit sind
notwendig

Es wird zu bedenken gegeben, dass die Verhinderung eines fruhzeitigen

Ausscheidens aus dem Erwerbsleben bei Personen mit eingeschrankter Gesundheit

nicht wirklich sin nvoll ist, solange keine speziellen Arbeitsmodelle zur Integration von

Menschen mit eingeschrankter Leistungsfahigkeit geschaffen werden.

Bei entsprechencler Verwirklichung sind die Veranderungen aus Sicht der

Sozialversicherung jedoch begrüBenswert.

Kritische Sicht durch Verwendung von Schlagworten

Es sei aber nicht verhohlen, dass der Entwurf eine Reihe von Schlagworten

(z. B. ,,lntervention”) verwendet, bei denen erst in der Praxis erkennbar sein wird,

weiche Inhalte sich aus ihnen ergeben. Für em betont ,,niederschwelliges und freiwil

liges Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebot” sind konkrete MaBnah

men zu setzen, um es wirksam werden zu lassen.

Lediglich die Erlauterungen lassen das magliche AusmaB der Beratungsta

tigkeiten erahnen, wobei hinsichtlich der Case Managerinnen allerdings im Unklaren

bleibt, aufgrund weicher Vorgaben diese rekrutiert werden sollen, auBer dass eine

entsprechende ,,Gender- und Diversitykompetenz” vorhanden sein muss.
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Es wird daher vorgeschlagen, die Erlauterungen zumindest im Allgemeinen

Tell etwas mehr ,,down to earth” zu formulieren, der Arbeitsbereich ,,fit to work” hat

durchaus konkret umschreibbare Aktivitäten gesetzt, wie die Erfahrungen aus der

Praxis zeigen.

Finanzierung, Vermeidung von Doppelgleisigkeiten

Von der SVA der Bauern wurde vorgeschlagen sicherzustellen, dass auch

hinkunftig die finanzielle Beteiligung durch andere Sozialversicherungstrager (als

PVA und AUVA) freiwillig bleiben salle.

Infolge verschiedener — schon jetzt bestehender - Projekte (z. B. Präventi

onsmanagement Vorarlberg vom Bundessozialamt mit ,,a-plus” etc.) soIl eine bun

desweite Struktur für em solches Beratungsangebot geschaffen werden, Die finan

zielle Beteiligung der Krankenversicherungstrager ist nicht verpflichtend vorgeschrie

ben, wird jedoch laut Erlauterungen ( 6) im Rahmen von Vereinbarungen mit AUVA

und PVA ,,gewunscht” (welche Rechtsqualitat sollen diese Vereinbarungen haben: in

VfSlg 17.172 hat sich der VfGH kritisch dazu geauBert, well sie nicht mit dem nach

dem B-VG vorgegebenen Handlungsrahmen ubereinstimmen). Die VGKK hat dazu

festgehalten, dass die Ziele des AGG von ihr unterstützt werden, da aber derzeit

schon verschiedene Projekte und Mallnahmen der Krankenversicherungstrager —

insbesondere auch der VGKK — für diese Bereiche durchgefuhrt werden, besteht die

Gefahr von Doppelgleisigkeiten und ware zu deren Verhinderung Vorsorge zu tref

fen.

Zu1AGG

Der Entwurf gibt keinen Aufschluss darüber, wie das Informations-, Bera

tungs- und UnterstUtzungsangebot tatsächlich ausgestaltet ist. Der Entwurf sieht le

diglich var, dass die Steuerungsgruppe bei der Ausschreibung des lnformations-,

Beratungs- und Unterstutzungsangebotes das Leistungsverzeichnis abnimmt.

Um Unklarheiten uber das Leistungsspektrum zu vermeiden, wird daher var

geschlagen, zumindest die wesentlichen Leistungen bzw. die Kernpunkte im Gesetz

zu verankern.

AuBerdem sollte der erste Satz des Abs. 1 wie folgt lauten:
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,,(1) Ziel dieses Bundesgesetzes 1st der moglichst Iangfristige Erhalt der
Arbeits- oder Eiwerbsfahigkeit etwerbstatiger oder geeigneter arbeitsioser Perso
nen.”

Dies würde auch den Erlauterungen zu § 1, insbesondere mit der Einbezie

hung der dort genannten Zielgruppe von arbeitsiosen Personen, entsprechen.

In Abs. 1 und 4 sollte der Ausdruck ,,gesundheitsfOrderlich” durch das Wort

,,gesundheitsforderncf’ e rsetzt werden.

Zu3AGG

Schon alleine deswegen, dass dem Hauptverband die Wahrung der allge

meinen und gesamtwirtschaftiichen Interessen im Vollzugsbereich der Sozialversi

cherung obliegt, ist es unverstandlich, dass der Hauptverband keine Koordinierungs

und Steuerungsfunktion erhaiten soil. Laut Entwurf hat auch der Hauptverband in

den nachfolgenden Bestimmungen weitreichende Aufgaben hinsichtlich Pseudony

misierung, Erstellung von Statistiken usw. zu erfullen. Dies allein rechtfertigt schon

eine Vertretung in der Steuerungsgruppe.

Zusätzlich ist es unverständlich, dass auch die Krankenversicherungstrager

nicht in der Steuerungsgruppe vertreten sein sollen. Wenn mit diesen Ma1nahmen

Ziele wie Wiedereingliederung nach langen Krankenständen, fruhzeitige Verhinde

rung von Arbeitslosigkeit aus gesundheit)ichen Gründen usw. verfolgt werden, ist die

Mitarbeit der Krankenversicherungstrager Voraussetzung fur den Erfolg dieses Pro

jektes.

Zusätzlich ware zu hinterfragen durch welche Institution die anderen Pensi

onsversicherungstrager vertreten werden. Es ist davon auszugehen, dass auch bei

den ubrigen Pensionsversicherungstragern em fruhzeitiges Ausscheiden aus den

Erwerbsieben verhindert werden soil.

Es fallt auf, dass in jedem Fall die drei Ministeriumsvertreter die beiden Sozi

alversicherungsvertreter uberstimmen können und beliebig über deren finanzielie

Anteile verfugen kOnnten ( 4 Abs. 6 Z 6). Da die Steuerungsgruppe kein geschafts

fuhrendes Organ ist, werden diese Ergebnisse nicht verbindlich sein. Es sollte daher

em sechstes Mitglied (samt Stellvertreter) aus dem Bereich der Krankenversiche

rungstrager in die Steuerungsgruppe nominiert werden.
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Entweder soilte dieser Vertreter durch die Tragerkonferenz des Hauptver

bandes nominiert werden oder aus dem Bereich der Wiener Gebietskrankenkasse

sein. Die Wiener Gebietskrankenkasse ware einerseits der groRte Krankenversiche

rungstrager und andererseits hätte sie auch Erfahrung durch den erfoigreichen Pilot

versuch ,,Service, Arbeit und Gesundheit” (siehe auch die Erlauterungen des Ent

wurfs, Ailgemeiner Teil, Abs. 4, Finanziefle Erlauterungen, Abs. 2). Dementspre

chend solite in Abs. 2 der Gesetzestext mit einer Z 6 erganzt werden,

AuBerdem soilte neben dem Vertreter eines Krankenversicherungstragers,

ausdrUcklich zusãtzlich em Vertreter eines Sonderkrankenversicherungstragers be

stelit werden.

In Abs. 3 ware die Z 3 entbehrlich, wenn der Vertreter der Krankenversiche

rungstrager als Mitglied der Steuerungsgruppe normiert wird. Stattdessen solite das

AMS Osterreich em Mitglied (und einen Stellvertreter) in den Beirat nominieren, zu

mal es auch wesentlich durch das Ziel dieses Gesetzes betroffen ist und mit 40 %

am Gesamtaufwand beteiligt sein soil.

Abs. 5 sollte lauten:

,,(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der Steuerungsgruppe
sowie des Beirates haben ihr Amt gewissenhaft und unparteiisch auszuuben. Die
(‘stellvertretende.) Mitgliedschaft 1st em Ehrenamt.”

Damit soliten auch etwaige Entschadigungsfragen klargestellt sein. In den

Erlauterungen kOnnte dies noch mit der Anfuhrung des Reisekostenersatzes erganzt

werden.

Zu4AGG

Es ist davon auszugehen, dass die Mitglieder der Steuerungsgruppe und des

Beirates den aligemeinen Regein der Amtsverschwiegenheit unterliegen, dies

schlieBt Berichte an die jeweils entsendenden Stellen nicht aus. In Abs. 8 sollte je

doch auch auf die Verschwiegenheitspflichten des § 7 Abs. 5 verwiesen werden, weil

auch personenbezogene Daten Teil der Beratungsunterlagen sein kOnnten.

Zu6AGG

Die erforderlichen Mittel für die Tatigkeit der Trager des Informations-, Bera

tungs- und Unterstützungsangebots sollen zu 40 Prozent durch die Sozialversiche
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rungstrager, zu 40 Prozent durch das Arbeitsmarktservice und zu 20 Prozent durch

das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen aufgebracht werden. Der Anteil

der Sozialversicherungstrager soil von der PVA zu zwei Drittein und von der AUVA

zu einem Drittel getragen werden. Eine Verpflichtung anderer Sozialversicherungs

trager zur Kostenbeteiligung besteht offenbar nicht. Betriebskrankenkassen sollen

überhaupt nicht als Krankenversicherungstrager zählen. Von diesem Projekt werden

ailerdings Personen aller Sozialversicherungstrager betroffen sein.

Es wird angeregt alle Sozialversicherungstrager nach dem Verbandsbei

tragspunkten an der Kostentragung zu beteiligen, soweit eine entsprechende Mit

sprache sichergestelit werden kann.

Zu8Abs3AGG

Fragiich 1st, wie die in § 8 Abs. 3 AGG vorgesehene Datener- und -

übermittlung erfolgen soil. Diese dürfte sich als hOchst aufwendig (z. B. Z 1 lit. d -

Krankenstandstage inki. Diagnose und Aufwand für Krankengeld, abgesehen davon,

dass bei Entgeitfortzahlung für Angesteilte teiiweise Krankenstände gar nicht be

kannt werden!) bis unmoglich (z. B. Z 1 lit. g - Aufwand des KV-Tragers für Kranken

hausaufenthaltstage, weil diese Abrechnungen nach § 447f ASVG pauschaliert sind)

erweisen.

Die in Z 1 lit. c angeführte Bezeichnung ,,Angaben über die Beitragsgrundla

ge” ist zu unbestimmt. Die Gebietskrankenkassen wissen keine aktuelle bzw. monat

iiche Beitragsgrundlage, da diese durch die Dienstgeber nicht gemeidet wird. Sie ver

fügen nur über Jahresbeitragsgrundiagen bzw. bei Abmeldung eines Versicherten

über die in einem Kalenderjahr bei diesem Dienstgeber erworbenen Gesamtgrundia

gen. Diese sind aber ohnehin im Hauptverband der Osterreichischen Sozialversiche

rungstrager zentral gespeichert und müssen daher nicht gesondert beim Kranken

versicherungstrager abgefragt werden.

Aus unserer Sicht hätte diese Bestimmung ersatzlos zu entfallen.

Ubergangsbestimmung zum AGG

Eine Ubergangsbestimmung 1st notwendig, well das entsprechende Angebot

erst 2013 flächendeckend eingeführt werden kann (siehe die Erlauterungen, Allge

meiner Tell, Abs. 2), Auch wenn das Gesetz selbst keinen individuellen Rechtsan
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spruch mit Durchsetzbarkeit im Rechtsweg einräumt, ware es aus rechtsstaatlicher

Sicht zumindest geboten, em Ubergangsrecht zu schaffen, da beim generellen In

krafttreten mit 1. Janner 2011 noch keine gesamtstaatlichen Strukturen vorhanden

sein werden.

Folgende Formulierung wird vorgeschlagen:

,, 11. Das Informations-, Beratungs- und UnterstUtzungsangebot gemaf3 1
Abs. 1 bis 3 wird in drei Stufen in den Jahren 2011 bis 2013 eingefuhrt.

Zum ArbeitslosenversicherunqsG — AIVG

Zu Art. I Z 2
- § 18 Abs. 2 lit. c AIVG

In Ubereinstimmung zu den § 198 und 303 ASVG sollte statt ,,einer Ma1-
nahme der beruflichen Rehabilitation ....“ folgender Wortlaut gewahlt werden: ,,einer

beruflichen MaBnahme der Rehabilitation

Da sich die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes auf 78 Wochen nach Ab

solvierung einer beruflichen MaBnahme der Rehabilitation erhöht, sollte klargestellt

werden, wann eine berufliche MaBnahme der Rehabilitation als absolviert gilt.

Es ist zu hinterfragen, ob die HOchstbezugsdauer von 78 Wochen tatsächlich

nur mehr nach Absolvierung einer beruflichen MaBnahme der Rehabilitation zur An

wendung gelangt und das Alter sowie die Langzeitversicherung des Arbeitslosen/der

Arbeitslosen ganzlich auBer Acht gelassen werden sollen.

Zu Art. I Z 4- §27 Abs. 4 AIVG

Der Kostenersatz bei Blockzeitregelungen ab 2011 wird von 55 auf 50 % ge

senkt. Der abzugeltende Anteil bei kontinuierlicher Arbeitszeitverkurzung bleibt mit

90 Prozent des zusätzlichen Aufwandes gleich. Dadurch wird die Aufrechterhaltung

der Beschaftigung àlterer Personen mit verkurzter Arbeitszeit bei teilweisem Lohn

ausgleich gefordert.

ZuArt.1Z5-28aAbs.2AlVG

Das Aktivierungsgeld ist eine Leistung an den Arbeitgeber, der Langzeitar

beitsiose in Beschaftigung am ersten Arbeitsmarkt bringt. Diese Personen befinden

sind in entlohnten Arbeitsverhältnissen und sind daher nicht mehr arbeitslos. Die Ho
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he des in Abs. 2 genannten Aktivierungsgetdes für den Arbeitsgeber müsste daher

auf das fiktive Arbeitsiosengeld abgestellt werden.

Art. I Z 6
- § 79 Abs. 110 AIVG

Im Zusammenhang mit dem In Kraft treten der neuen Bestimmungen wurde

dem § 79 AIVG der Abs. 110 angefügt, aus dem hervorgeht, dass die geanderten

Bestimmungen jeweils mit 01. 01. 2011 in Kraft treten sollen. In dieser Bestimmung

ist jedoch § 27 Abs. 4 AIVG nicht aufgezahtt. Diesbezüglich handelt es sich offen

sichtlich urn em Versehen.

Zum SonderunterstutzunqsG — SUG

Zu Art. I Z I - §6 Abs. I SUG

Die Erganzung des § 6 Abs. 1 AIVG urn die Z 8 ,,Aktivierungsgeld” solite urn

den Klamrnerausdruck (an den Arbeitgeber gernaB § 28a) erganzt werden, da alle

anderen (Z 1 — 7) taxativ aufgezahlten Geldleistungen dem Arbeitslosen/der Arbeits

losen gewhrt werden. Beim Aktivierungsgeld jedoch handelt es sich gernaB § 28a

AIVG urn eine Geldleistung an den Arbeitgeber.

ZuArt.2Z4-18Abs.3SUG

GemäB § 18 Abs. 3 SUG st ab 1. 1. 2011 von den Ansprüchen auf Son

derunterstützung zusatzlich (zu den bereits bestehenden 3 %) em Beitrag in der Ho-

he von 1 ,5 % in Abzug zu bringen. Soilte diese Gesetzesanderung in der Weise in

terpretiert werden, dass ab 1. 1. 2011 von den Ansprüchen insgesamt 4,5 % in Ab

zug gebracht werden, würde die Anderung keinertei Problerne darstellen. Müsste

der Abzug jedoch getrennt in Hohe von 3 % und 1,5 % erfolgen, würde eine Realisie

rung (taut Rücksprache mit der Pensionsversicherungsanstatt, über deren EDV

Anwendung der Abzug erfotgt) mit 1. 1. 2011 zu adrninistratorischen und zeitlichen

Probtemen führen.

Erganzungsvorschtag zu § 5 Abs. 4 und 5 SUG

Durch die 75. Nov. zum ASVG ändert sich auch der § 105 Abs. 1 bis 4 ASVG

(Sonderzahtungen atiqout und 2. SZ im Oktober). Darurn ist im Sonderunterstüt

zungsgesetz der § 5 Abs. 4 in der Weise zu andern, dass der Monat September auf

den Monat Oktober zu ändern ist. Da die § 105 und 108h ASVG auch für Bezie

her/innen einer Sonderunterstützung ( 5 Abs. 4 und 5 SUG) zu tragen kommen, get
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ten die weiteren Anderungen (SZ aliqout, Anpassungsverzogerung und SU

Erhohung, § 658 Abs. 5) vollinhaltlich.

ZuArt.2Z6—Art.VAbs.25SUG

Laut Wortlaut des Artikel V Abs. 25 gilt als Zugangsalter fur neue Anspruche

auf Sonderunterstutzung ab 1. 1. 2011 ausnahmslos das 52. Lebensjahr ( 1 Abs. 1

SUG und Sozialpianfalle gem. Art. V Abs. 7 SUG). Es wird jedoch auch festgelegt,

dass diese Bestimmung nur für jene Personen Gültigkeit hat, die erstmals nach Ab

lauf des 31. 12. 2010 eine diesbezügliche Leistung beantragen. Wird der Gesetzes

entwurf in der Weise interpretiert, bleibt bei einer Antragstellung bis 31. 12. 2010 für

alle Personen, weiche die Voraussetzungen der Sonderunterstützung nach Art. V

Abs. 7 zu einem in der Zukunft gelegenen Zeitpunkt erfüllen, das Zugangsalter 50.

Lebensjahr gewahrt. 1st das beabsichtigt?

it.treundIichen GrüBen
tir ien Hauptverband:

LCW’’
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